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Alter nicht der Armpenflege zur Last fallen wird, bildet
zudem für ihn einen Ansporn, nun noch mehr auf die Seite zu

legen; er denkt an ein Häuschen, an einen Acker, und er sieht
eine erreichbare Möglichkeit für ein gesichertes Alter. So wird
die Versicherung zu einem gewaltigen Ansporn zur
Sparsamkeit werden.»

Das ist in der Tat die Chance, die die AHV auch dem
Bauernknecht gibt, da diese, wie es auch Bundesrat Nobs
einmal ausdrückte, in ihrem Wesen nichts anderes als eine
Volkssparkasse ist. Die Chance wäre allerdings sehr fragwürdig,

wenn man den Plänen jener Herren gefolgt wäre, die heute
hinter dem Referendum stehen. Bekanntlich verlangten diese

die Einführung von Ruhestandsrenten. Hierdurch wäre der
Rentenanspruch davon abhängig gemacht worden, daß der

Bezüger auf jede Erwerbstätigkeit, und sei es auch auf eigenem

Boden, verzichtet. Demgegenüber hat nach der jetzigen
Regelung jeder einen unanfechtbaren, weder durch Erwerb
noch Besitz beschränkten Rechtsanspruch auf Rente, der auch

nur während eines einzigen Jahres Beiträge entrichtet hat.

Ein konstruktiver Beitrag zum Problem der Abzahlungskäufe
Wir kennen es alle, dieses dornenvolle Problem! —

wenigstens alle, die mit Fürsorge oder finanzieller
Beratung zu tun haben: das junge Ehepaar, das seinen
Hausrat auf Abzahlung gekauft, manchmal sogar für
die dazu notwendige Baranzahlung noch ein Darlehen
aufgenommen hat; die Ehefrau, die ihrem Mann
verschwieg, daß auf der Wäscheaussteuer noch Verpflichtungen

haften; den Ehemann, der erst nach der Hochzeit

gesteht, daß er mit monatlichen Raten auf die
gekauften Möbel belastet ist. Beide lobten im guten Glauben,

die Raten regelmäßig zahlen zu können. Keines
dachte daran, daß es auch anders kommen, daß Krankheit,

Verdienstausfall, die Ankunft der Kinder das

knappe Budget ins Wanken bringen könnten. Ewig sind
sie nun mit den Raten im Rückstand, nehmen vielleicht
anderswo zu hohen Zinsen Geld auf, um sie zu decken,
machen notwendige Neuanschaffungen wiederum auf
Abzahlung und geraten allgemach in eine Schuldenlast
hinein, die die ganze häusliche Atmosphäre vergiftet,
wenn sie nicht gar zur Zurücknahme der gelieferten
Möbel und damit zum Verlust der anbezahlten Raten
führt.

Für rund Fr. 4 800 000.— sind Käufe auf Abzahlung

in den Jahren 1943 und 1944 im Register für
Eigentumsvorbehalte der Gemeinde Bern eingetragen
worden, wovon allein 2 Millionen Franken auf Hausrat

für Privatgebrauch entfallen (Nähmaschinen und
Radios nicht eingerechnet). Überlegt man noch, daß

längst nicht alle Abzahlungskäufe in jenem Register
eingetragen sind und daß die Stadt Bern nur einen
Bruchteil der schweizerischen Bevölkerung umfaßt, so
kann man sich ein ungefähres Bild von der Ausdehnung
des Abzahlungswesens in der ganzen Schweiz machen.

Vorbeugen ist auch hier besser als heilen. Wir freuen
uns deshalb, von einem praktischen Beitrag zur Lösung
des Problems berichten zu können.

Auf Anregung der finanziellen Beratungsstellen der
Bürgschaftsgenossenschaft SAFFA hat sich die
Schweizerische Volksbank bereit erklärt, einen besondern
Sparhefttypus

— das Aussteuersparheft —

zu schaffen. Durch seine besonders gefällige Form —
es ist in Stoff gebunden und mit einer farbigen Schutzhülle

versehen, die einem alten Bauernschrank
nachgebildet ist — soll es junge Leute zur rechtzeitigen
Vorsorge für ihre Aussteuer anregen und Eltern, Paten,
Arbeitgeber usw. zur Mithilfe veranlassen. Jedem Sparheft

wird ein Prospekt beigegeben, der anhand von
eindrucksvollen Spartabellen zeigt, wieviel sicherer man
sein Ziel erreicht, wenn man regelmäßig etwas auf die
Seite legt. Als Aufmunterung stiftet die Schweizerische
Volksbank den jungen Sparern einen

Aussteuerbeitrag von Fr. 20.—,

der mit den andern Einlagen bezogen werden kann,
wenn innert fünf oder auch mehr Jahren in
regelmäßigen Einzahlungen Fr. 1000.— gespart worden
sind.

Veranlassen wir doch unsere heranwachsende
Jugend, in der heutigen Zeit der hohen Löhne Rücklagen

zu machen für spätere Jahre! Machen wir das

neue Sparheft in den Schulen, an Elternabenden und
Mütterzusammenkünften bekannt, damit auf den
bevorstehenden Schulaustritt und die Konfirmation hin
recht viele solcher Sparhefte als Grundstock für einen

späteren gesunden Hausstand angelegt werden!
A. Martin.

STEUERFRAGEN

Steuererklärungen von Miet- und Baugenossenschaften
Aus der auf ein Referat von Herrn ZauSS> Beamter der

kantonalbernischen Steuerverwaltung, Abteilung für juristische
Personen, Herrengasse 15, Bern, folgenden Diskussion gingen
folgende für den Kanton Bern gültige prinzipielle Fragen und
Antworten hervor:

Abschreibungen auf Wohngebäuden
Auf diesen ist prinzipiell keine Abschreibung zulässig.

Wohn- und Geschäftshäuser, die ordnungsgemäß unterhalten
werden, erleiden erfahrungsgemäß in der Regel keine wesentliche

Wertverminderung. Bei solchen Objekten dürfen daher,
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